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1 Einleitung 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten  Ziele des Bebauungsplans 
 
Am östlichen Ortsrand von Rohrbach a. d. Ilm, Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm, soll das Ge-
werbegebiet „Rohrbach-Ost“ entstehen. Im Westen grenzt unmittelbar die „Staatsstraße St 
2232“ an, während in nördlicher Richtung intensiv genutzte landwirtschaftliche Grünflächen 
anschließen. Östlich des Geltungsbereichs schließt direkt ein Laub- und Mischwald an. Die 
Südgrenze bildet die Staatsstraße St 2549. Das Gebiet wird gem. § 9 BauNVO als Industrie-
gebiet ausgewiesen.  
 
Hierzu wird der Flächennutzungsplan geändert (7. Änderung). Der Bebauungsplan Nr. 39 
„Gewerbegebiet Rohrbach-Ost“ wird im Parallelverfahren aufgestellt. 
 
Der Geltungsbereich umfasst die Fl.Nrn. 130, 131, 132 und 132/1 sowie Teilflächen der 
Fl.Nrn. 134, 264, 490/3, alle in der Gemarkung Burgstall.   
 
Die Größe des Geltungsbereichs umfasst ca. 9,8 ha. 
 
Die Verkehrsanbindung erfolgt über den neu geplanten Kreisel am Knotenpunkt der Staats-
straßen St 2232 und St 2549. 
 

1.2 Darstellung der in den einschlägigen Fachgesetz en und Fachplänen festgeleg-
ten Ziele des Umweltschutzes 

 
Die Vorgaben und Ziele folgender Fachgesetze und Fachpläne sind in die Planungen mit 
einzubeziehen: 
 

- Baugesetzbuch (BauGB) 
- Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
- Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 
- Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG) 
- Landesentwicklungsprogramm (LEP) 2013 
- Regionalplan der Region 10 
- Arten- und Biotopschutzprogramm des Lkr. Pfaffenhofen a. d. Ilm (ABSP) 
- Flächennutzungsplan der Gemeinde Rohrbach – 2. Änderung (Fassung vom 

02.08.2011, genehmigt am 08.08.2012 durch das Landratsamt Pfaffenhofen a.d. Ilm) 
 

1.2.1 Landesentwicklungsprogramm 
 
Im Landesentwicklungsprogramm Bayern LEP, Stand 2013 werden u. a. folgende Ziele ge-
nannt: 
 

• Erhalt der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
• Erhalt und Verbesserung der Versickerungsfähigkeit von Flächen 
• Erhaltung und nachhaltige Weiterentwicklung gewachsener Siedlungsstrukturen unter 

Wahrung des charakteristischen Orts- und Landschaftsbildes 
• Schonende Einbindung der Siedlungsgebiete in die Landschaft 
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In der Strukturkarte des LEP (Anhang 2) werden die Flächen der Gemeinde Rohrbach als 
„Allgemeiner Ländlicher Raum“ dargestellt. 
 
 „Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass 

• er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und 
weiter entwickeln kann, 

• seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit 
versorgt sind, 

• er seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann und  
• er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann.“ (Grundsätze 2.2.5 LEP) 

 
Zu Natur und Landschaft sind mit möglichem Bezug auf Planungsinhalte folgende Aussagen 
enthalten: 

• „Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungs-
raum des Menschen erhalten und entwickelt werden.“ (Grundsatz 7.1.1 des LEP) 

• „Lebensräume für wildlebende Arten sollen gesichert und entwickelt werden. Die 
Wanderkorridore wildlebender Arten zu Land, zu Wasser und in der Luft sollen erhal-
ten und wieder hergestellt werden.“ (Grundsatz 7.1.6 des LEP) 

• „Ein zusammenhängendes Netz von Biotopen ist zu schaffen und zu verdichten.“ 
(Ziel 7.1.6. des LEP) 

 

1.2.2 Regionalplan Ingolstadt (Region 10) 
 
Für den Geltungsbereich trifft der Regionalplan die Einstufung als „Allgemeiner ländlicher 
Raum“1.  
 
In diesen Bereichen sind die „Entwicklungsmöglichkeiten aufgrund der verkehrstechnisch 
günstigen Lage zu den Verdichtungsräumen Ingolstadt und München […] unter Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen und der wesentlichen Landschaftsstrukturen verstärkt zu nut-
zen. Die Anbindung entfernt gelegener Teilräume ist des ländlichen Raumes ist soweit wie 
möglich zu verbessern. Der Bereitstellung einer dauerhaften Versorgung der Bevölkerung 
mit notwendigen Einrichtungen ist Vorzug gegenüber Auslastungserfordernissen einzuräu-
men“. (Grundsatz A II.1 des Regionalplans) 
 
„Der ländliche Raum der Region liegt verkehrlich relativ günstig zu den beiden auch auf ab-
sehbare Zeit noch dynamischen Verdichtungsräumen München und Ingolstadt. Die Stärkung 
der Eigenständigkeit der Region Ingolstadt (vergl. Leitbild) soll in hohem Maße auch dem 
ländlichen Raum zugutekommen. Um auch die entfernter gelegenen Räume an der Entwick-
lung teilhaben zu lassen, ist es erforderlich, sie besser als bisher an die Verdichtungsräume 
verkehrlich anzubinden. Die Siedlungsentwicklung in diesen Teilräumen richtet sich nach 
den Festlegungen des Kapitels B II Siedlungswesen. Einer Zersiedlung wird damit kein Vor-
schub geleistet. 
Der Erhalt und die Verbesserung der Lebensqualität werden durch eine Vielzahl gesundheit-
licher, sozialer und Bildungseinrichtungen gewährleistet. Auch wenn derzeit bis ca. 2020 
noch mit einer Bevölkerungszunahme zu rechnen ist, ist der Bereitstellung einer dauerhaften 
Versorgung der Bevölkerung mit notwendigen Einrichtungen Vorrang gegenüber Auslas-
tungserfordernissen einzuräumen, um gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen in der 
Region auch in ihren Teilräumen zu bewahren. Deshalb wird es notwendig, frühzeitig soziale 
und kulturelle Standards zu schaffen, die auch unter veränderten Bedingungen Bestand ha-
ben können. Sie verlangen, dass Erziehung und soziale Betreuung –abhängig vom Speziali-
sierungsgrad möglich ist wohnungsnah erfolgen. U.a. sollte siedlungsstrukturell darauf ge-

 
1 Regionalplan Ingolstadt: Raumstruktur, Karte 1 [Stand: 16.05.2013] 
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achtet werden, dass für die Versorgung der Bevölkerung unnötig weite Wege bei aktiver 
Versorgung oder bei der Versorgung Alter und Kranker vermieden werden. Der Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen und der Kulturlandschaft dient dem Erhalt der Gleichwertigkeit 
der Lebens- und Arbeitsbedingungen der im ländlichen Raum ansässigen Bevölkerung und 
der Erholungssuchenden aus den Verdichtungsräumen. Gleichzeitig ist der Erhalt der Quali-
tät der Landschaft Voraussetzung für den Tourismus vor allem im Altmühltal.“ (Begründung 
zu A II.1 des Regionalplans) 
 
Folgende allgemeine Aussage bzw. fachliche Festlegung hinsichtlich der Siedlungsentwick-
lung wird im Regionalplan getroffen: gute Durchgrünung und Gestaltung der Baugebiete ins-
besondere in den Ortsrandbereichen (Ziel B III 1.5) 
 
Der Geltungsbereich liegt im nördlichen Drittel des landschaftlichen Vorbehaltsgebiets Nr. 13 
„Ilmtal“2. Südlich, östlich und westlich davon liegt das landschaftliche Vorbehaltsgebiet Nr. 11 
„Hügellandschaften des Donau-Isar-Hügellandes“. Im Norden grenzt das landschaftliche 
Vorbehaltsgebiet Nr. 06 „Donauniederungen“ an.  
 
Die Flächen liegen in einem Schwerpunktgebiet des regionalen Biotopverbundes. Der Gel-
tungsbereich befindet sich in einem regionalen Grünzug3.  
 
Rohrbach wird im Regionalplan die zentralörtliche Funktion eines Kleinzentrums4 zugewie-
sen. Rohrbach wird als bevorzugt zu entwickelnder zentraler Ort5 eingestuft. 
 
Das Planungsgebiet befindet sich sowohl außerhalb von als Tourismusgebiet eingestuften 
Bereichen als auch außerhalb eines Erholungsgebietes (Nr. 7 gemäß B IV 4.9).6 
 
Das Planungsgebiet liegt zudem außerhalb von Wasserschutzgebieten oder ausgewiesenen 
Vorranggebieten oder Vorbehaltsgebieten für Bodenschätze. Die Fläche ist derzeit nicht 
speziell dargestellt.7 
 
Folgende Ziele und Umweltbelange des Regionalplans wurden bei der Aufstellung des Be-
bauungsplans berücksichtigt: 
 

• Entwicklung eines attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraums zusammen mit der Ent-
wicklung und Sicherung ökologisch wertvoller Gebiete auf den Ausgleichsflächen 

• gute Ein- und Durchgrünung des Gewerbegebietes 
• Schaffung von ausgewogenen Verhältnissen bei der Entwicklung von Arbeitsplätzen 

und Bevölkerung 
• Anbindung des Gewerbegebietes an vorhandene Strukturen zur Verhinderung einer 

Zersiedlung 
• Gewerbegebietsfläche liegt in einem bereits vorbelasteten Bereich (Lärm, Verkehr, 

Landschaftsbild etc.) und außerhalb von besonders geschützten Gebieten. 
 

1.2.3 Schutzgebiete 
 
Von der Planung werden keine bestehenden oder geplanten Wasserschutzgebiete (Trink-
wasser- oder Heilquellenschutzgebiete), Waldschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete, 

 
2 Regionalplan Ingolstadt: Landschaftliche Vorbehaltsgebiete, Karte zu B I 8.3 [Stand: 12/2018] 
3 Regionalplan Ingolstadt: Landschaft und Erholung, Karte 3 [Stand: 12/2018] 
4 Regionalplan Ingolstadt: Raumstruktur, Karte 1 und Karte zu A IV 1.1 [Stand: 16.05.2013, 29.07.2011] 
5 Regionalplan Ingolstadt: Karte zu A IV 1.5 [Stand: 29.07.2011] 
6 Regionalplan Ingolstadt: Siedlung und Versorgung, Tourismus- und Erholungsgebiete, Karte 2b [Stand: 12.12.2018] 
7 Regionalplan Ingolstadt: Siedlung und Versorgung, Karte 2 [Stand: 04.11.2015] 
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Natur- oder Landschaftsschutzgebiete, Bannwälder, Vogelschutz- oder FFH-Gebiete berührt. 
Ebenso sind keine bekannten Ökokatasterflächen8 betroffen. 
 
Bau- oder Bodendenkmäler sind laut Bayerischem Denkmal-Atlas [Abfrage 29.01.2019] im 
Planungsgebiet nicht bekannt. 
 
Folgende Ziele und Umweltbelange der gesetzlich verankerten Schutzgebiete wurden bei 
der Aufstellung des Bebauungsplans berücksichtigt: 
 

• Gewerbegebietsfläche liegt in einem bereits vorbelasteten Bereich (Lärm, Verkehr, 
Landschaftsbild etc.)  

• Geltungsbereich befindet sich außerhalb von besonders geschützten Gebieten 
 

1.2.4 Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 
 
planten Flächen keine Ziele bezüglich der Erhaltung und Optimierung naturschutzfachlich 
bedeutsamer Standorte auf regionaler Ebene verzeichnet.  
 
Westlich an das Planungsgebiet grenzt ein überregionaler Entwicklungsschwerpunkt bzw. 
eine Verbundsachse an.9 Als Ziel ist dabei die Optimierung des Talraumes der Ilm entspre-
chend den Zielsetzungen des Gewässerpflegeplans genannt. Das Retentionsvermögen soll 
verbessert werden und die auetypischen Lebensräume sollen durch Anhebung der Wasser-
stände in der Aue optimiert werden.  
 
Es sind keine Schwerpunkt- oder Schutzgebiete für den Geltungsbereich zugewiesen.  
 
Es sind keine Schutzgebiete für den Geltungsbereich zugewiesen.  
 
Folgendes Ziel und folgende Umweltbelange des Arten- und Biotopschutzprogramms wur-
den bei der Aufstellung des Bebauungsplans berücksichtigt: 
 

• Neuschaffung von gleichwertigen Lebensräumen auf den teilweise zusammenhän-
genden Ausgleichsflächen zur Schaffung eines Biotopverbunds 

 

1.2.5 Artenschutzkartierung Bayern (ASK) 
 
Im Geltungsbereich befinden sich keine ASK-Nachweis-Punkte10. 
 

1.2.6 Waldfunktionsplan 
 
Im Geltungsbereich ist kein Wald vorhanden. 
 

1.2.7 Flächennutzungsplan 
 
In der Ursprungsfassung des Flächennutzungsplans aus dem Jahr 2006 (genehmigt am 
23.06.2006 durch das Landratsamt Pfaffenhofen a.d. Ilm) war die gegenständliche Fläche 

 
8 Bayerisches Landesamt für Umwelt: FIS-Natur Online [Stand: 29.01.2019] 
9 Bayerisches Landesamt für Umwelt: Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern, ABSP Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm, Kar-

te 2.2 Feuchgebiete, Ziele und Maßnahmen, [Stand: Juni 2003] 
10 Bayerisches Landesamt für Umwelt: Artenschutzkartierung Bayern, TK 7335 Geisenfeld [Stand: 29.01.2019] 
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bereits als gewerbliche Baufläche dargestellt. Da diese Entwicklung aber aufgrund fehlender 
Flächenverfügbarkeit absehbar nicht realisierbar war, wurde die Flächendarstellung zuguns-
ten von Gewerbeflächenausweisungen im interkommunalen Gewerbegebiet „Bruckbach“, 
weiter südlich gelegen, im Rahmen der 2. Änderung wieder aus dem Flächennutzungsplan 
herausgenommen.  
 
Die beabsichtigte Festsetzung eines Gewerbegebiets entspricht also nicht den Darstellungen 
des wirksamen Flächennutzungsplans. Der Flächennutzungsplan wird nunmehr gem. § 8 
Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren geändert. Der Gemeinderat Rohrbach hat in seiner Sit-
zung am 17.07.2018 den Aufstellungsbeschluss zur 7. Änderung des Flächennutzungsplans 
gefasst. Das Plangebiet soll nunmehr wieder als gewerbliche Baufläche dargestellt werden.  
 
Diesem gemeindlichen Entwicklungsziel wurde Rechnung getragen. 
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2  Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umwel tauswirkungen   
nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB 

 

2.1 Allgemeine Aspekte des derzeitigen Umweltzustan des 

2.1.1 Naturräumliche Lage 
 
Das Planungsgebiet liegt im Landschaftsraum „Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-
Schotterplatten“ (D65) und ist der Naturraum-Untereinheit „Donau-Isar-Hügelland“ (062-E) 
zuzuordnen. 
 

2.1.2 Reliefstrukturen 
 
Das Gelände der geplanten Gewerbegebietsfläche weist ein leichtes Gefälle von Osten (ca. 
410 m ü. NN) nach Westen (ca. 403 m ü. NN) auf. Aufgrund der Größe des Untersuchungs-
gebietes ist das Gebiet allerdings als weitgehend eben anzusehen.  
 

2.1.3 Boden- und Klimaverhältnisse 
 
In der Geologischen Karte 1:500.000 liegt das Planungsgebiet im Bereich der oberen kies-
führenden Süßwassermolasse und dabei im älteren Teil.  
 
Die Digitale Hydrogeologische Karte nennt als Einheit für den westlichen Teil des Planungs-
gebiets die „Fluviale Untere Serie“ mit Gesteinsausbildung „Ton, Schluff und Mergel, im 
Wechsel mit Sanden und vereinzelten (Fein-)Kieseinschaltungen“. Die hydrogeologischen 
Eigenschaften des Grundwasserleiters sind von mäßiger Porendurchlässigkeit geprägt, wo-
bei das Filtervermögen in den feinkörnigen Abschnitten hoch ansonsten gering ist. Der östli-
che Teil liegt in der Einheit „Nördliche Vollschotter-Abfolge“ mit Gesteinsausbildung „Kies 
und Sand mit Ton-, Schluff- oder Mergeleinschaltungen“. Die hydrogeologischen Eigenschaf-
ten des Grundwasserleiters sind hierbei ebenso von mäßiger Durchlässigkeit, das Filterver-
mögen gering bis mäßig. 11 
 
Das Klima ist mild, allgemein warm und gemäßigt. Die Jahresmitteltemperatur im Bereich 
des Planungsgebietes beträgt ca. 8,2°C, die Jahresniederschlagssumme liegt bei ca. 800 
mm.12 Der Trockenheitsindex nach de Martonne liegt bei ca. 44 mm/C. 
 

2.1.4 Potentielle natürliche Vegetation 
 
Als potentielle natürliche Vegetation wäre überwiegend ein Zittergrasseggen-Stieleichen-
Hainbuchenwald mit bachbegleitendem Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald (F2b) anzutref-
fen. Der östliche Bereich würde aus einem Zittergrasseggen-Hainsimsen-Buchenwald im 
Komplex mit Zittergrasseggen-Waldmeister-Buchenwald (L6b) bestehen und örtlich Zitter-
grasseggen-Stieleichen-Hainbuchenwald.13 
 

 
11 Bayerisches Landesamt für Umwelt: Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000, Geowissenschaftliche Landesaufnahme in 

der Planungsregion 10 Ingolstadt, unter: www.umweltatlas.bayern.de [Abfrage: 29.01.2019] 
12 Klimadiagramm für Rohrbach, unter: www.climate-data.org [Abfrage: 29.01.2019] 
13 Bayerisches Landesamt für Umwelt: Potentielle natürliche Vegetation, Legendeneinheit F2b, nach: fisnat.bayern.de/finweb/ 

[Abfrage: 31.01.2019] 
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2.1.5 Bestehende Nutzung der Flächen 
 
Auf den von den Planungen zur Gewerbegebietsausweisung betroffenen Flächen wird der-
zeit zum großen Teil intensiv Hopfenanbau betrieben. Die nördliche Teilfläche wird als 
Ackerfläche bewirtschaftet.  
 
Im Westen des Planungsgebietes verläuft die Staatsstraße ST2232, im Süden die Staats-
straße ST2549. 
 

2.1.6 Art und Nutzung der angrenzenden Flächen 
 
Im Norden des geplanten Gewerbegebietes grenzt intensiv genutztes Ackerland an.  
 
Im Osten grenzt teilweise Wald und im Süden Ackerfläche an.  
 
Im Süden des Planungsgebietes verläuft die Staatstraße 2549, im Westen hingegen die 
Staatsstraße 2232. Der Knotenpunkt dieser beiden Straßen, im Südwesten des Planungsge-
bietes, wird zu einem Kreisverkehr umgebaut.  
 
Über diesen Kreisel erfolgt die Anbindung des neuen Gewerbegebietes. 
 

2.1.7 Gehölzbestand / Gewässer 
 
Das Planungsgebiet selbst ist frei von Gehölzbewuchs. 
 
Im Planungsgebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. 
 

2.2 Bestandsaufnahme (Basisszenario) und Entwicklun g des Umweltzustands bei 
Nichtdurchführung der Planung 

 
Die Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands ein-
schließlich der Umweltmerkmale des Gebiets, die voraussichtlich erheblich beeinflusst wer-
den und eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei 
Nichtdurchführung der Planung, wird anhand der folgender Schutzgüter vorgenommen: 
 

• Schutzgut Lebensräume für Tiere und Pflanzen 
• Schutzgut Biologische Vielfalt 
• Schutzgut Boden 
• Schutzgut Fläche 
• Schutzgut Wasser 
• Schutzgut Klima und Luft 
• Schutzgut Mensch und Gesundheit 
• Schutzgut Landschaftsbild 
• Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

 
Sollten besondere Vorbelastungen oder überdurchschnittliche Empfindlichkeiten eines 
Schutzgutes vorhanden sein, werden diese an entsprechender Stelle hervorgehoben. 
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2.2.1 Schutzgut Lebensräume für Tiere und Pflanzen 
 
Tiere und Pflanzen sind zentrale Bestandteile des Naturhaushalts. Als Elemente der natürli-
chen Stoffkreisläufe, Bewahrer der genetischen Vielfalt und wichtiger Einflussfaktor für ande-
re Schutzgüter (z.B. Reinigungs- und Filterfunktion für Luft, Wasser und Boden, klimatischer 
Einfluss der Vegetation, Nahrungsgrundlage für den Menschen) sind Tiere und Pflanzen in 
ihrer natürlichen, standortgerechten Artenvielfalt zu schützen.  
 
Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt 
 
 

• Nutzung des Geltungsbereichs (siehe Pkt. 2.1.5 Bestehende Nutzung der Flächen) 
 

• Vegetation/Gehölze (siehe Pkt. 2.1.7 Gehölzbestand/ Gewässer) 
 

• Biotope (siehe Pkt. 1.2.2 Schutzgebiete) 
 

• Besonderheiten 
 

• Fauna (siehe Pkt. 1.2.2 Schutzgebiete, 1.2.3 Arten- und Biotopschutzprogramm und 
1.2.4 Artenschutzkartierung Bayern sowie Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, 
Ausweisung des Gewerbegebiets Rohrbach 2, Gemeinde Rohrbach, Dominik Meyer 
& Wieland Feuerabendt, Freising [Stand 18.09.2018]) 
 

Auf den von den Planungen zur Gewerbegebietsausweisung betroffenen Flächen wird der-
zeit intensiv Hopfenanbau betrieben. Der nördliche Teil wird als Ackerland genutzt derzeit in-
tensiv als Ackerland bewirtschaftet.  
 
Flächen nach Art. 23 BayNatSchG i.V. mit § 30 BNatSchG sind nicht vorhanden.  
 
Die vorliegende saP liefert zudem folgende Aussagen:  
„Es konnten Feldsperling und Turmfalke als europarechtlich geschützte Arten nachgewiesen 
werden. Insgesamt konnten 30 Vogelarten visuell oder akustisch vernommen werden. Davon 
ist die Mehrzahl häufig, anpassungsfähig und weit verbreitet. Mit Pirol und Waldkauz konnten 
zwei weitere planungsrelevante Arten nachgewiesen werden. Eine negative Beeinträchti-
gung dieser Arten ist während der Bauphase und nach Inbetriebnahme der Anlage nicht zu 
erwarten.“14 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-Durchführung der Planung 
 
Bei Nicht-Durchführung der Planung ist zunächst von keinen Änderungen des derzeitigen 
Zustandes auszugehen. Die Flächen würden weiterhin intensiv landwirtschaftlich genutzt.  
 
Im Falle einer Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung würden sich in Folge einer schritt-
weisen Sukzession die Acker- und Hopfenflächen über verschiedene Verbuschungsstadien 
hin zu einem laubholzgeprägten Gehölzbestand gemäß der potentiell natürlichen Vegetation 
entwickeln. 
 
 
 

 
14 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, Ausweisung des Gewerbegebiets Rohrbach 2, Gemeinde Rohrbach, Dominik Meyer 

& Wieland Feuerabendt, Freising [Stand 18.09.2018] 
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2.2.2  Schutzgut Biologische Vielfalt 
 
Unter biologischer Vielfalt wird die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft 
verstanden. Dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den Arten sowie die 
Vielfalt der Ökosysteme. Die biologische Vielfalt trägt zur Vielfalt der belebten Natur bei und 
bildet die existenzielle Grundlage für das menschliche Leben. Sie steht in vielfältiger Wech-
selwirkung mit den anderen Schutzgütern und beeinflusst z.B. die Qualität der Böden und 
das Klima.15 
 
Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt 
 
Die biologische Vielfalt im Planungsgebiet ist als durchschnittlich ausgeprägt zu beurteilen.  
Aufgrund der einseitig landwirtschaftlichen Nutzung durch Hopfenanbau können sich keine 
unterschiedlichen ökologisch wertvollen Lebensräume für Tiere und Pflanzen ausbilden.  
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-Durchführung der Planung 
 
Bei Nicht-Durchführung der Planung ist zunächst von keinen Änderungen des derzeitigen 
Zustandes auszugehen. Die Flächen würden weiterhin intensiv landwirtschaftlich genutzt.  
Die biologische Vielfalt bliebe voraussichtlich größtenteils erhalten.  
 

2.2.3 Schutzgut Boden 
 
Die Funktion des Bodens ist in vielfältiger Weise mit den übrigen Schutzgütern verknüpft. Er 
dient u.a. als Lebensraum für Bodenorganismen, Standort und Wurzelraum für Pflanzen, 
Standort für menschliche Nutzungen (Gebäude, Land- und Forstwirtschaft, Infrastruktur) 
Wasser- und Kohlenstoffspeicher sowie Schadstofffilter.  
 
Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt 
 
In der Bodenschätzungs-Übersichtskarte von Bayern (M 1:25.000) sind die Flächen des Gel-
tungsbereiches wie folgt angegeben: als lehmige Sande (lS3D) mit Zustandsstufe 3 (mittlere 
Ertragsfähigkeit).  
 
Die Ackerzahl der von dem vorliegenden Bebauungsplan betroffenen Acker- und Grünland-
flächen liegt dabei zwischen 42 und 48, die Grünlandzahl ebenso zwischen 42 und 48.16 Die 
durchschnittlichen Werte im Lkr. Pfaffenhofen a. d. Ilm sind in den Vollzugshinweisen zur 
Anwendung der Acker- und Grünlandzahlen gemäß § 9 Abs. 2 BayKompV mit 50 (Acker-
zahl) und 44 (Grünlandzahl) angegeben. Aus dieser Gegenüberstellung folgt, dass die vor-
liegenden Acker- und Grünlandflächen einen überdurchschnittlichen Wert besitzen. 
 
Dabei sind gemäß UmweltAtlas Bayern im Planungsgebiet vorherrschend Braunerden aus 
lehmig-sandigem Molassematerial, z.T. mit lehmiger Fließerdeüberdeckung.17 
 
Im UmweltAtlas Bayern des LfU Bayern sind die Schutzfunktionseigenschaften der hier vor-
kommenden hydrogeologischen Einheiten wie folgt angegeben: „in der Deckschicht aus Lo-
ckergestein mit wechselnder Porendurchlässigkeit“.18 
 
Es ergeben sich folgende Einstufungen für die Bodenfunktionen: 

 
15 Bundesamt für Naturschutz: https://www.bfn.de/themen/biologische-vielfalt/daten-und-fakten.html [Abfrage: 29.01.2019] 
16 Bayerisches Landesamt für Steuern: Merkblatt über den Aufbau der Bodenschätzung [Stand: 02/2009] 
17 Bayerisches Landesamt für Umwelt: Bodenkarte 1:200.000, nach www.umweltatlas.bayern.de [Abfrage: 30.01.2019] 
18 Bayerisches Landesamt für Umwelt: Hydrogeologische Karte 1:100.000, Geowissenschaftliche Landesaufnahme in der Pla-

nungsregion 10 Ingolstadt, nach www.umweltatlas.bayern.de [Abfrage: 30.01.2019] 
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Standortpotential:  Carbonatfreie Standorte mit geringem Wasserspei-
chervermögen  

Wasserrückhaltevermögen:  sehr hoch bei Niederschlägen 
Nitratrückhaltevermögen: nicht bewertet 
Schwermetallrückhaltevermögen:  hohe relative Bindungsstärke für Cadmium 
Ertragsfähigkeit:  hoch 
 
 
Es liegt kein Bodentyp vor, der aufgrund seiner Besonderheit schützenswert wäre. Das Bo-
denprofil der intensiv genutzten Flächen ist durch z.B. Pflügen (anthropogen veränderte 
Oberbodenstruktur), negative Beeinflussung des Bodenlebens, Verdichtung, Erosion, Dün-
gung, PSM-Einsatz, etc. beeinflusst.  
 
Die Gutachterliche Stellungnahme19 zu Altlasten im Baugebiet kommt zu folgenden Ergeb-
nissen:  
„In der Probe der BS 9 wurden in den Auffüllungen über den HW 1 erhöhte Kupfergehalte 
ermittelt. Die Auffüllungen reichen in diesem Bereich bis in Tiefen von 0,5 m unter Bohran-
satzpunkt. Die Laboranalysen der anstehenden tertiären Böden zeigen keine über den HW 1 
des LfW-Merkblattes erhöhte Kupfergehalte auf. […] Auf Grundlage der vorliegenden Unter-
suchungsergebnisse liegt eine Gefährdung des Grundwassers durch die erbohrten Auffül-
lungen nicht vor. Die anstehenden Böden weisen keine erhöhten Schadstoffgehalte über den 
HW des LfW-Merkblattes auf. Auf Grundlage der vorliegenden Untersuchungsergebnisse ist 
aktuell und auch zukünftig nicht von einer Prüfwertüberschreitung am Ort der Beurteilung 
auszugehen. Eine Gefährdung des Grundwassers liegt nicht vor.“ 
 
Der Geotechnische Bericht20 zur Erschließung des Gewerbegebietes trifft folgende Aussa-
gen: 
„Unter einer bis zu 0,3 m mächtigen Mutterbodenschicht stehen im Untersuchungsgelände 
bis zur Endtiefe von 6,0 m die Böden der tertiären nördlichen Vollschotter an. Diese setzen 
sich aus schwach schluffigen Kies- Sandsteingemischen und sandigen, teils kiesigen Schluf-
fen sowie untergeordnet sandigen Tonen zusammen. Die Kies-Sandsteingemische liegen 
dicht gelagert vor. […] Neben den Kies-Sandsteingemischen wurden auch stark sandige, 
schluffige bis schwach tonige Sande erkundet. Die Kiese und Sande liegen mit lockerer bis 
dichter Lagerung vor. […] Vor allem die Sande sind bei geringem Schlämmkornanteil und 
fehlenden Kiesanteil monokörnig ausgebildet. Deshalb sind die Böden bei Wasserzutritt stark 
fließgefährdet. Wasserzutritt ist zu vermeiden. Böschungen sind entsprechend zu sichern. 
[…] Aufgrund der Ablagerungsbedingungen im Tertiär ist dieses durch einen sowohl horizon-
talen als auch vertikalen sehr engräumigen Wechsel der Bodenschichten (Schluff, 
Sand,Kies) geprägt. […] Die anstehenden bindigen Böden sowie schlämmkornreichen San-
de sind als Wasserstauer anzusehen. Eine Versickerung in diese Böden ist nicht möglich.“ 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-Durchführung der Planung 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung blieben die Flächen des Geltungsbereiches voraussicht-
lich unversiegelt und in landwirtschaftlicher Nutzung. Die derzeitige Bodenfunktion bliebe 
somit erhalten. 
 
 
 

 
19 Gutachterliche Stellungnahme zu Altlasten im Baugebiet, Erschließung GE „Rohrbach-Ost“, Gde. Rohrbach, IGA Ingenieur-

gesellschaft Augsburg [01.03.2019] 
20 Geotechnischer Bericht, Erschließung Gewerbegebiet „Rohrbach-Ost“ in der Gemeinde Rohrbach, IGA Ingenieurgesellschaft 

Augsburg [Stand 01.03.2019] 
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2.2.4 Schutzgut Fläche 
 
Fläche als unvermehrbare Ressource dient als Lebensgrundlage für den Menschen und wird 
durch diesen täglich in Anspruch genommen. Dies geschieht einerseits zu Siedlungszwe-
cken, andererseits zu Produktionszwecken, wobei es sich sowohl um industrielle und ge-
werbliche Produktionen handeln kann. Fläche wird auch für die Herstellung von Verkehrswe-
gen benötigt.  
Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 
werden. Die Inanspruchnahme von hochwertigen land- und forstwirtschaftlich genutzten Bö-
den ist zu vermeiden. Bodenversiegelungen sollen auf ein unbedingt notwendiges Maß be-
grenzt werden.  
 
Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt 
 
Der Geltungsbereich wird derzeit vollumfänglich als Hopfenanbaufläche sowie als Ackerflä-
che genutzt. 
Innerhalb des Geltungsbereichs sind bereits jetzt ca. 0,25 ha für Verkehrsflächen bean-
sprucht. Ca. 9 ha werden zum Hopfenanbau sowie zum Ackerbau genutzt. 
 
Der Geltungsbereich befindet sich im unbesiedelten Freiraum und liegt weder in, noch am 
Rand eines landschaftlichen Vorbehaltsgebiets. Das Planungsgebiet befindet sich zudem 
außerhalb festgesetzter Schutzgebiete. 
 
Die Landschaft ist durch angrenzende Straßen und Gewerbeflächen bereits zerschnitten, al-
so vorbelastet. Der zu überplanende Freiraum hat deshalb insgesamt eine geringe bis mittle-
re Qualität. 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-Durchführung der Planung 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung blieben die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches vo-
raussichtlich unbebaut und würden weiterhin landwirtschaftlich genutzt. Die Flächen blieben 
somit voraussichtlich allesamt unversiegelt. 
 

2.2.5 Schutzgut Wasser 
 
Wasser ist ein essenzieller Baustein im Ökosystem. Wasser ist Lebensgrundlage für Pflan-
zen, Tiere und Menschen und bietet darüber hinaus Lebensraum für spezifische Organis-
mengemeinschaften. Ebenso wird das Kleinklima durch den lokalen Wasserhaushalt beein-
flusst.  
 
Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt 
 
Nach dem UmweltAtlas Bayern des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz (LfU Bay-
ern) sind im Geltungsbereich drei Grundwasserstockwerke erfasst: bei ca. 368 m ü.NN ist 
der Grundwasserleiter Quartär, bei ca. 370 m ü.NN der Grundwasserleiter Malm sowie bei 
ca. 403 m ü.NN der Grundwasserleiter Tertiär anzutreffen. 
 
Der quartäre Grundwasserleiter wird aus Kies und Sand (Mächtigkeit bis ca. 15 m) gebildet. 
Er besitzt eine hohe bis sehr hohe Durchlässigkeit und in der Regel ein sehr geringes bis ge-
ringes Filtervermögen.21 Im UmweltAtlas Bayern des LfU Bayern sind die Schutzfunktionsei-
genschaften der hier vorkommenden hydrogeologischen Einheiten wie folgt angegeben: in 

 
21 Bayerisches Landesamt für Umweltschutz: Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK 100), Geowissenschaftliche Landesauf-

nahme in der Planungsregion 10 Ingolstadt, nach www.umweltatlas.bayern.de [Abfrage: 30.01.2019] 
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der Deckschicht aus Lockergestein mit wechselnder Porendurchlässigkeit ist die „Gesamt-
schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung sehr gering bis gering“. 22  
 
Das Planungsgebiet liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten zur Trinkwassergewinnung.23 
 
Im Geltungsbereich befinden sich keine Oberflächengewässer.  
 
Entlang der Ilm ist mit der Verordnung vom 15.10.1977 ein Überschwemmungsgebiet fest-
gesetzt, das knapp 300 m vom Planungsgebiet entfernt liegt. 
 
Hinweise über hochwassergefährdete Flächen im Planungsgebiet liefert der Informations-
dienst Überschwemmungsgebiete Bayern (IÜG)24. Laut IÜG liegt das Planungsgebiet nicht in 
einem hochwassergefährdeten Gebiet. 
 
Der nordwestliche Teil des Geltungsbereichs ist als wassersensibler Bereich gekennzeich-
net. „Diese Standorte werden vom Wasser beeinflusst. Nutzungen können hier beeinträchtigt 
werden durch  

• über die Ufer tretende Flüsse und Bäche, 
• zeitweise hohen Wasserabfluss in sonst trockenen Tälern oder 
• zeitweise hoch anstehendes Grundwasser. 

Im Unterschied zu amtlich festgesetzten oder für die Festsetzung vorgesehenen Über-
schwemmungsgebieten kann bei dieser Fläche nicht angegeben werden, wie wahrscheinlich 
Überschwemmungen sind. Die Flächen können je nach örtlicher Situation ein kleines oder 
auch ein extremes Hochwasserereignis abdecken.“ 25 
 
Der Geotechnische Bericht26 kommt zu folgender Aussage:  
„Bei den Bohrungen wurde kein Grundwasser erkundet. […] Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich auf den bindigen Böden innerhalb gut durchlässiger Sande bzw. Kiese 
zumindet zweitweise Schichtwässer ausbilden. Vor allem in den Sanden ist dann der Was-
serandrang bei einem höheren Schlämmkornanteil stark gehemmt. Anfallendes Wasser ist 
im Zuge der Baumaßnahmen zu fassen und schadfrei aus den Baugruben zu entfernen.“ 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-Durchführung der Planung 
 
Bei Nicht-Durchführung der Planung würde die Versickerung des Niederschlagswassers vo-
raussichtlich wie bisher über die Geländeoberfläche erfolgen. 
 

2.2.6 Schutzgut Klima und Luft 
 
Das lokale Kleinklima bildet u.a. die Grundlage für die Vegetationsentwicklung. Darüber hin-
aus ist das Klima unter dem Aspekt der Niederschlagsrate auch für den Wasserhaushalt und 
die Grundwasserneubildung verantwortlich. Ein ausgewogenes Klima sowie eine regelmäßi-
ge Frischluftzufuhr ist Grundlage für gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse.  
 
 
 
 

 
22 Bayerisches Landesamt für Umweltschutz: Hydrogeologische Karte 1:100.000, Geowissenschaftliche Landesaufnahme in der 

Planungsregion 10 Ingolstadt, nach www.umweltatlas.bayern.de [Abfrage: 30.01.2019] 
23 Bayerisches Landesamt für Umweltschutz: Kartendienst Gewässerwirtschaft Bayern, nach www.bis.bayern.de [Abfrage: 

30.01.2019] 
24 Bayerisches Landesamt für Umweltschutz: Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete [Abfrage: 30.01.2019] 
25 Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat: Wassersensible Bereiche [Abfrage: 30.01.2019] 
26 Geotechnischer Bericht, Erschließung Gewerbegebiet „Rohrbach-Ost“ in der Gemeinde Rohrbach, IGA Ingenieurgesellschaft 

Augsburg [Stand 01.03.2019] 
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Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt 
 
Klima 
Die von dem vorliegenden Bebauungsplan betroffene, neu ausgewiesene Gewerbefläche 
befindet sich auf derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen. Diese landwirtschaftlichen 
Flächen haben eine wichtige Bedeutung für die lokale Kaltluftentstehung und somit für die 
Frischluftversorgung der nahegelegenen Siedlungsgebiete, da sie aufgrund ihrer nächtlichen 
Auskühlung eine große Menge an Kaltluft produzieren. Die hohe Kaltluftproduktivität grünen 
Freilandes ist zudem mit der Eigenschaft verbunden, dass von hier abfließender Kaltluft in 
nur geringem Maß durch Strömungshindernisse gebremst wird. Der Kaltluftabfluss und die 
damit verbundene Versorgung der Umgebung mit Frischluft ist dadurch gewährleitet. 
 
Der angrenzende Waldbestand kühlt im Gegensatz zum Freiland zwar ein größeres Luftvo-
lumen ab, erreicht jedoch nicht die tiefen Temperaturen der Freiflächen. Der Boden unter 
dichtem Bewuchs wird unter Tags aufgrund der Abschirmung der Atmosphäre durch die 
Baumkronen nicht so stark aufgeheizt. Somit wirken besonders die Grünflächen mit Gehölz-
bewuchs thermisch ausgleichend. 
 
Luft 
Die lufthygienische Situation wird durch die angrenzenden Staatsstraßen im Westen sowie 
im Süden beeinträchtigt.  
Die Bundesautobahn A9 kann das Planungsgebiet aufgrund der relativ geringen Entfernung 
von ca. 2 km in geringem Maße beeinflussen. Die Bundesstraße B13 spielt aufgrund der Ent-
fernung keine Rolle für die Lufthygiene des Planungsgebietes.  
 
Laut Verkehrsgutachten27 ist die St 2232 in Höhe des geplanten GEs mit 8.800 Kfz/Tag be-
lastet, bei einem Schwerverkehrsanteil von 6%.  
 
Die von der Planung betroffenen landwirtschaftlichen Nutzflächen tragen durch die Aufnah-
me von Luftverunreinigungen zur Verbesserung der Lufthygiene bei. 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-Durchführung der Planung 
 
Da bei einer Nicht-Durchführung der Planung von einer Fortführung der landwirtschaftlichen 
Nutzung der Flächen auszugehen ist, blieben die Flächen mit lokaler Bedeutung für die Kalt-
luftproduktion erhalten.  
 

2.2.7 Schutzgut Mensch und Gesundheit 
 
Ein Hauptaspekt des Schutzes von Natur und Landschaft ist es, die Lebensgrundlage des 
Menschen nachhaltig, d.h. auch für zukünftige Generationen, zu wahren und zu entwickeln. 
Es sollen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, insbesondere hinsichtlich des Immissi-
onsschutzes, sowie ausreichender Erholungsraum für den Menschen gesichert werden. 
 
Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt 
 
Im Südosten befindet sich die Bundesautobahn A9 München – Nürnberg in mind. ca. 1,7 km 
Entfernung. Aufgrund der großen Entfernung wird die Autobahn bei der weiteren Betrachtung 
des Schutzgutes Mensch & Gesundheit vernachlässigt.   
 

 
27 Verkehrstechnische Untersuchung für ein geplantes Gewerbegebiet östlich der St 2232 in Rohrbach, Prof. Dr.-Ing. Harald 

Kurzak, München [Stand 07.06.2019] 
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Von Süd nach Nord verläuft östlich des Geltungsbereichs in ca. 500 m Entfernung die Bahn-
strecke München – Ingolstadt. Die beiden angrenzenden Staatsstraßen verursachen am 
meisten Lärmimmissionen. 
Zusätzliche Lärmimmissionen entstehen durch Erschließungsstraßen sowie durch die an-
grenzenden Gewerbebetriebe.  
 
Im Osten des Geltungsbereichs befindet sich ein Laub-Mischwald, der besondere Funktion 
für den lokalen Immissionsschutz besitzt.  
Es befinden sich mehrere Waldinseln in der Gegend.  
 
Zum Projekt wurde eine Kampfmittelrisikoprüfung durch kombinierte Luftbild- Aktenauswer-
tung28 durchgeführt: 
„Für das Projektgebiet „Rohrbach, GE Rohrbach-Ost“ konnte nach Auswertung der vorlie-
genden Luftbildserien und Unterlagen eine potentielle Kampfmittelbelastung ermittelt wer-
den. Auf der gesamten Fläche ist mit versprengter Flak-Munition und Munitionsresten infolge 
der Explosion eines Munitionszuges zu rechnen. Das gefährdungspotential nimmt von Nord-
westen nach Südosten hin ab.“  
 
Auch ein schalltechnisches Gutachten29 wurde erstellt. Dieses kommt zu folgender Aussage:  
„Eine lärmseitige, gewerbliche Vorbelastung an den maßgeblichen Immissionsorten existiert 
durch bestehende Gewerbegebiete und Bebauungsplangebiet „Moosäcker I“ westlich zum 
Plangebiet. In Anlehnung sind durch die Neuausweisung dieses Bebauungsplanes die zu-
treffenden Orientierungswerte im südwestlich gelegenen Allgemeinen Wohngebiet sowie im 
weiter westlich gelegenen Mischgebiet deshalb vorsorglich um 10 dB(A) zu unterschreiten.  
Für die Immissionsorte innerhalb von Gewerbegebieten, westlich des Plangebietes, sind im 
Sinne der TA Lärm von keinen zusätzlichen, maßgeblichen Geräuscheinwirkungen auszu-
gehen."     
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-Durchführung der Planung 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung blieben die derzeitigen Immissionen voraussichtlich un-
verändert. Es wäre demnach mit keiner Veränderung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse hin-
sichtlich Gesundheit und Erholung zu rechnen.   
 

2.2.8 Schutzgut Landschaftsbild 
 
Das Landschaftsbild hat in erster Linie eine ästhetische Funktion. Die Komposition verschie-
dener typischer Landschaftselemente macht die Eigenart eines Landstriches aus. Die Be-
wahrung typischer Arten, Strukturen und Bewirtschaftungsformen spielt auch für den Erho-
lungswert der Landschaft eine große Rolle.  
 
Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt 
 
Das Gelände der geplanten Gewerbegebietsfläche weist ein leichtes Gefälle von Osten (ca. 
410 m ü. NN) nach Westen (ca. 403 m ü. NN) auf. Aufgrund der Größe des Untersuchungs-
gebietes ist das Gebiet allerdings als weitgehend eben anzusehen.  
 
Die angrenzende umfassende Waldfläche im Osten des Geltungsbereiches ist aufgrund ihrer 
Ausdehnung und Wuchshöhe landschaftsprägend. 
 

 
28 Kampfmittelrisikoprüfung durch kombinierte Luftbild- Aktenauswertung, Luftbilddatenbank Dr. Carls GmbH, Estenfeld [Stand 

29.01.2019] 
29 Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 39 „GE Rohrbach-Ost“, Gemeinde Rohrbach 

[Stand 11.06.2019] 
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Das Planungsgebiet selbst weist keine Gehölzgruppen, Einzelbäume und Heckenstrukturen 
auf, die landschafts- und gebietsprägend wären.  
Die landwirtschaftlich genutzten Acker- und Hopfenflächen im Bereich der geplanten Gewer-
begebietsausweisung sind von landschaftlicher Monotonie bestimmt. 
 
Das Vorhaben befindet sich außerhalb regionalplanerisch ausgewiesener landschaftlicher 
Vorbehaltsgebiete sowie außerhalb von Landschaftsschutzgebieten gem. § 26 BNatSchG.  
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-Durchführung der Planung 
 
Die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung bliebe voraussichtlich bestehen. Eine maßgebli-
che Beeinträchtigung des Schutzgutes Landschaftsbildes würde hieraus nicht resultieren.  
 

2.2.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
Kultur- und Sachgüter besitzen ihre Schutzgut-Funktion aufgrund ihres historischen Doku-
mentationspotenzials, ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzung. Der Begriff Kul-
turgüter umfasst Bau- und Bodendenkmale als Einzelobjekt oder als Ensemble einschließlich 
ihres Umgebungsschutzes sowie das Ortsbild im Ganzen. Hinzu zählen auch räumliche Be-
ziehungen und Sichtbeziehungen.   
 
Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt 
 
In den Änderungsbereichen sind keine Bau- oder Bodendenkmäler bekannt. Das nächstge-
legene vermutete Bodendenkmal befindet sich ca. 1,1 km vom Planungsgebiet entfernt in 
östlicher Richtung (Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung, Denkmalnummer D-1-7435-
0111). Weitere Bodendenkmäler liegen in noch größerer Entfernung zum Planungsgebiet. 
 
Das nächstgelegene Baudenkmal liegt ca. 900 m in südöstlicher Richtung. Es handelt sich 
um die Kath. Filial- und Wallfahrtskirche Maria Geburt (Denkmalnummer D-1-86-162-67).  
 
Die übrigen Bodendenkmäler sind mindestens 1,3 km vom Untersuchungsgebiet entfernt. 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-Durchführung der Planung 
 
Eine Beeinträchtigung von Sach- und Kulturgütern wäre bei Nicht-Durchführung der Planung 
grundsätzlich nicht zu erwarten.  
 

2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustand s bei Durchführung der Pla-
nung 

 

2.3.1. Auswirkungen des Baus und des Vorhandenseins  des geplanten Vorhabens 
 
Die geplante Flächennutzungsplanänderung hat potentielle Auswirkungen auf die Schutzgü-
ter Mensch, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und 
Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkungen zwischen 
den vorgenannten Schutzgütern. 
 
Zu unterscheiden ist hierbei zwischen bau-, anlagen- und betriebsbedingten Wirkungen und 
Beeinträchtigungen. Baubedingte Beeinträchtigungen (z.B. Lärm und Bodenverdichtung 
durch Baumaschinen etc.) beginnen mit und dauern während der Bauphase bis zur Realisie-
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rung des geplanten Vorhabens an. Nach Bauende werden diese Wirkungen wiedereinge-
stellt bzw. beseitigt. 
Anlagenbedingte Beeinträchtigungen (z.B. Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch 
Überbauung etc.) sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch die Exis-
tenz des Vorhabens an sich.  
 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen (z.B. Emissionen etc.) sind Wirkungen, die durch den 
Betrieb der Anlage entstehen und während der Betriebsdauer anhalten. 
 
 
Nachfolgend werden die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die einzelnen Schutz-
güter beschrieben. 
 

2.3.2 Nutzung natürlicher Ressourcen 
 
Schutzgut Lebensräume für Tiere und Pflanzen  
 
Die Hopfenanbau- sowie Ackerflächen des Planungsgebiets sind als naturferner Biotoptyp zu 
bezeichnen. Trotzdem werden durch die mit dem Bau von Gebäuden und Verkehrsflächen 
verbundenen Störungen Tiere vorübergehend oder dauerhaft beeinträchtigt. Eine Aus-
weichmöglichkeit auf benachbarte Flächen ist jedoch für häufig auftretende und weitverbrei-
tete Arten gegeben.  
 
Durch die geplanten Bebauungsmaßnahmen werden jedoch Flächen dauerhaft überbaut und 
versiegelt, so dass sie keinen Lebensraum mehr darstellen.  
 
Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu folgendem Ergebnis: 
„Eine negative Beeinträchtigung der nachgewiesenen Vogelarten ist während der Bauphase 
und nach Inbetriebnahme der Anlage nicht zu erwarten, wenn die Maßnahmen zur Vermei-
dung eingehalten werden. Es müssen keine Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität ergriffen werden.  
Die Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nrn. 1-3 
BNatSchG ist somit bei der Realisierung des Bauvorhabens nicht zu erwarten.“30 
 
Zur Vermeidung artenschutzrechtlich erheblicher Tötungstatbestände ist die intensive land-
wirtschaftliche Nutzung bis zum Beginn der Erschließungsmaßnahmen beizubehalten. Durch 
die geplante Eingrünung des Baugebiets wird neuer Lebensraum mit ökologischem Entwick-
lungspotential geschaffen.  
 
Durch die erforderlichen Beleuchtungseinrichtungen innerhalb des Planungsgebietes sind 
betriebsbedingt negative Auswirkungen auf Insekten zu erwarten. Diese sollen durch ein in-
sektenverträgliches Beleuchtungskonzept (gelbliches Licht, geringe Abstrahlung in die um-
gebende Landschaft und nach oben abgeschirmt) minimiert werden. 
 
Ergebnis 
 
Die Beeinträchtigung von Flora und Fauna durch Bau und Anlage des Gewerbegebiets ist 
bei Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen insgesamt von geringer Erheblichkeit. Die Be-
einträchtigungen durch den Betrieb sind von geringer Erheblichkeit. 
 
 

 
30 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, Ausweisung des Gewerbegebiets Rohrbach 2, Gemeinde Rohrbach, Dominik Meyer 

& Wieland Feuerabendt, Freising [Stand 18.09.2018] 
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Schutzgut Biologische Vielfalt 
 
Die biologische Vielfalt ist empfindlich gegenüber anthropogenen Beeinflussungen. Dazu 
zählen insbesondere die Zerstörung von Lebensräumen aufgrund von Siedlungstätigkeiten 
und die Flächeninanspruchnahme durch den Menschen.  
 
Im geplanten Gewerbegebiet sind ein hoher Versiegelungsgrad und eine damit einherge-
hende Zerstörung von Lebensraum gegeben. Durch die geplante Eingrünung des Bauge-
biets wird jedoch neuer Lebensraum mit ökologischem Entwicklungspotential geschaffen. 
 
Ergebnis 
 
Die Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt durch Bau, Anlage und Betrieb des Gewerbe-
gebiets ist aufgrund der fehlenden Betroffenheit der nachgewiesenen Arten insgesamt von 
geringer Erheblichkeit. 
 
 
Schutzgut Boden 
 
Durch den Bau von Straßen und Wegen sowie von Gebäuden werden Flächen versiegelt. 
Baubedingt kommt es zu Beeinträchtigungen der oberen Bodenschichten. Belebte Bodenzo-
nen gehen verloren, der natürliche Aufbau des Bodens wird gestört. Zudem besteht die Ge-
fahr von Verdichtungen durch Baumaschinen. Unter Anrechnung der neuen Straßenflächen 
sowie der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 gehen die natürlichen Bodenfunktio-
nen im Umfang von ca. 9 ha weitgehend verloren.  
 
Ergebnis 
 
Die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden sind in der Bauphase von mittlerer Erheb-
lichkeit. Anlage- und betriebsbedingt, nach Abschluss der Bauarbeiten, sind die zusätzlichen 
Beeinträchtigungen als gering einzustufen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Falle von Erdbaumaßnahmen im Bereich der Altlasten- 
bzw. Altlastenverdachtsflächen mit erhöhten Entsorgungskosten zu rechnen ist. Ggf. verlän-
gerte Bauzeiten sind zu berücksichtigen (Deklarationsuntersuchung und Zwischenlagerung). 
 
 
Schutzgut Fläche 
 
Mit Umsetzung der Planung werden innerhalb des Geltungsbereichs ca. 8 ha Fläche neu 
versiegelt bzw. überbaut. 
Davon sind ca. 0,25 ha bereits versiegelt und ca. 8 ha werden durch Überbauung und Ver-
sieglung neu in Anspruch genommen.  
 
Das Schutzgut Fläche spiegelt sich in den Ergebnissen der anderen zu betrachtenden 
Schutzgüter wider, da auch hier die Flächeninanspruchnahme die Grundlage für die Be-
schreibung der zu erwartenden Umweltauswirkungen darstellt.  
 
Ergebnis 
 
Aufgrund der Dimension der geplanten Neubauflächen und unter Einhaltung der Vermei-
dungs- und Verringerungsmaßnahmen sind die Eingriffe in das Schutzgut Fläche durch Bau 
und Anlage langfristig von mittlerer Erheblichkeit. Die betriebsbedingten Auswirkungen sind 
als gering einzustufen. 
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Schutzgut Wasser 
 
Durch Bebauung und Verkehrsflächen werden Flächen versiegelt, die bisher grundsätzlich 
zur Aufnahme von Oberflächenwasser und zur Grundwasserneubildung zur Verfügung stan-
den.  
 
Daneben besteht aufgrund der Durchlässigkeit der Böden und dem voraussichtlich geringen 
Grundwasserflurabstand grundsätzlich die Gefahr der Verschmutzung des Grundwassers 
während der Bauzeit oder durch Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen. Bauzeitliche Ein-
griffe ins Grundwasser sind zu erwarten.  
 
Mittlerweile wurde ein Entwässerungskonzept erarbeitet, ergänzenden Bohrungen im Gel-
tungsbereich haben in Teilbereichen der Böden die Fähigkeit zur Versickerung ergeben.  
Das Oberflächenwasser wird in den Flächen versickert. 
 
Ergebnis 
 
Die Eingriffe in das Schutzgut Wasser sind durch den Bau und die Anlage von mittlerer Er-
heblichkeit. Die betriebsbedingten Auswirkungen sind als gering einzuschätzen. 
 
Mit Einschränkungen während der Bau- und Betriebszeit aufgrund der Lage in einem Teilbe-
reich des wassersensiblen Bereichs ist zu rechnen. Zudem sind bauzeitliche Eingriffe ins 
Grundwasser sowie ggf. artesisch gespanntes Grundwasser zu erwarten.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch ggf. auftretendes Schichtwasser erhöhte Kosten für 
die Wasserhaltung während der Bauzeit anfallen können. 
 
 
Schutzgut Landschaftsbild 
 
Durch das Gewerbegebiet und den darauf errichteten Gebäuden wird das bestehende Land-
schaftsbild verändert und beeinträchtigt. 
 
Durch eine großzügige und qualitätsvolle Ein- bzw. Durchgrünung des Gewerbegebiets kön-
nen diese Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds vermindert werden. 
 
Ergebnis 
 
Insgesamt wird der Eingriff mit geringen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild 
eingestuft. 
 

2.3.3. Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen , Lärm, Erschütterungen, Licht, 
Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belä stigungen 

 
Ein schalltechnisches Gutachten31 wurde erstellt. Dieses kommt zu folgender Aussage:  
„Eine lärmseitige, gewerbliche Vorbelastung an den maßgeblichen Immissionsorten existiert 
durch bestehende Gewerbegebiete und Bebauungsplangebiet „Moosäcker I“ westlich zum 
Plangebiet. In Anlehnung sind durch die Neuausweisung dieses Bebauungsplanes die zu-
treffenden Orientierungswerte im südwestlich gelegenen Allgemeinen Wohngebiet sowie im 
weiter westlich gelegenen Mischgebiet deshalb vorsorglich um 10 dB(A) zu unterschreiten.  

 
31 Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 39 „GE Rohrbach-Ost“, Gemeinde Rohrbach 

[Stand 11.06.2019] 



7. FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG  
GEMEINDE ROHRBACH A.D. ILM, LANDKREIS PFAFFENHOFEN A.D. ILM UMWELTBERICHT 

 

 
WipflerPLAN    P-Nr. 3021.097  Seite 21 von 30 

 

Für die Immissionsorte innerhalb von Gewerbegebieten, westlich des Plangebietes, sind im 
Sinne der TA Lärm von keinen zusätzlichen, maßgeblichen Geräuscheinwirkungen auszu-
gehen."     
 

2.3.4 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer  Beseitigung und Verwertung 
 
Die im Bereich des Plangebietes anfallenden Abfälle müssen sowohl während der Bau- als 
auch der Betriebsphase des geplanten Vorhabens ordnungsgemäß entsorgt werden.  
 
Über die üblich zu erwartenden Abfälle während der Betriebsphase hinausgehende mögliche 
Sonderabfallformen unterliegen einer adäquaten Entsorgung. 
 
Für die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser sind die Anfor-
derungen der „Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammel-
tem  Niederschlagswasser“ (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - NWFreiV), die 
hierzu eingeführten Technischen Regeln (Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von 
gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser, TRENGW) und das Arbeitsblatt 
DWA-A 138 (Planung, Bau u. Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswas-
ser) in den jeweils aktuellen Versionen zu beachten. Es wird darauf hingewiesen, dass eine 
erlaubnisfreie Versickerung primär eine flächenhafte Versickerung voraussetzt. Ist die 
NWFreiV nicht anwendbar, so ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Diese ist so 
rechtzeitig beim Landratsamt zu beantragen, dass vor Einleitungsbeginn das wasserrechtli-
che Verfahren durchgeführt werden kann. Bei der Planung sind das Merkblatt DWA-M 153 
(Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) und das DWA-A 138 in den je-
weils aktuellen Versionen zu berücksichtigen. 
 

2.3.5. Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 
 
Schutzgut Mensch und Gesundheit 
 
Die vorgesehene, allseitige Eingrünung des Baugebiets vermindert die Einsehbarkeit in das 
Planungsgebiet und sichert den neuen Aufbau eines begrünten Ortsrandes zur freien Land-
schaft hin.  
 
Baubedingt wird es vorübergehend zu einer Beeinträchtigung des Verkehrs auf den beiden 
angrenzenden Staatsstraßen kommen. Mit Baustellenlärm und einem erhöhten Verkehrsauf-
kommen ist ebenso zu rechnen.  
Das schalltechnische Gutachten kommt zum Ergebnis, dass es mit der Durchführung des 
Vorhabens zu keinen Risiken für die menschliche Gesundheit kommt. 
Betriebsbedingt ist mit einer Zunahme des Pendlerverkehrs (An- und Abfahrt der Mitarbeiter) 
sowie mit Lieferverkehr (Be- und Auslieferung der Produktion) zur rechnen. 
 
Die angrenzende Mischwaldfläche mit besonderer Funktion für den lokalen Immissions-
schutz bleibt erhalten.  
 
Durch das Gewerbegebiet und den darauf errichteten Gewerbebauten wird das bestehende 
Landschaftsbild verändert und beeinträchtigt. 
 
Ergebnis 
 
Insgesamt werden die Eingriffe durch Bau, Anlage und Betrieb mit geringen Auswirkungen 
auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit eingestuft. 
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Kultur- und Sachgüter 
 
Beeinträchtigungen von Baudenkmälern, z.B. durch Störung von Sichtachsen, sind nicht zu 
erwarten. In Bodendenkmäler wird nicht eingegriffen.  
 
Kultur- und Sachgüter sind von den Planungen nicht betroffen. 
 
 
Ergebnis 
 
Bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen für das Schutzgut Kultur- und Sach-
güter sind nicht erkennbar. 
 

2.3.6 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben  benachbarter Plangebiete 
 
Nicht erhebliche, vorhabenbedingte Umweltauswirkungen können ggfs. im Zusammenwirken 
mit benachbarten Plangebieten zu erheblichen Umweltauswirkungen führen, sodass die 
Schwelle zur Erheblichkeit überschritten wird, selbst wenn die einzelnen Vorhaben für sich 
alleine betrachtet keine erheblichen, negativen Umweltauswirkungen hervorrufen.  
 
Im direkten Umfeld des Geltungsbereichs liegt das Gewerbegebiet „Moosäcker I“, der Be-
bauungsplan trat am 26.05.2004 in Kraft.  
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine weiteren Planungen im Umfeld des Geltungsbe-
reiches bekannt. Kumulierende Auswirkungen sind demnach nicht vorhanden.  
 

2.3.7 Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Klima und Anfälligkeit des ge-
planten Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawan dels 

 
Schutzgut Klima und Luft 
 
Generell überwiegen in ländlich geprägten Gemeindegebieten die Kalt- und Frischluftentste-
hungsgebiete (Wald-, Acker- und Grünlandflächen) gegenüber den Frischluftverbrauchsge-
bieten. So auch hier, wo der Ortsteil Ebenhausen-Werk von weitläufigen Acker-, Grün- und 
Waldflächen umschlossen wird. Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete im Umfeld des Gel-
tungsbereiches sind auch nach Durchführung der Planung ausreichend vorhanden. 
 
Die klimatischen Funktionen von Freiflächen stehen in engem Zusammenhang mit deren 
Vegetationsbestand. Bei Verlust der Vegetation gehen die kleinklimatischen Wirkungen weit-
gehend verloren. Die Bebauung von Freiflächen bewirkt eine zusätzliche, negative, klimati-
sche Wirkung, da sich versiegelte Flächen schneller erwärmen und eine ungünstigere Strah-
lungsbilanz aufweisen. Durch Flächenversiegelung und Baukörper sowie durch den Betrieb 
von Heizungsanlagen sind so geringfügig höhere Temperaturen innerhalb des Planungsbe-
reiches zu erwarten, ebenso eine Verringerung der Luftfeuchte. Durch die Errichtung von 
Baukörpern können zudem die Windströmungen im Planungsgebiet verändert werden. Somit 
ist das Schutzgut allgemein empfindlich gegenüber einer Versiegelung und Überbauung. Die 
klimatischen Effekte sind jedoch als gering einzustufen. Durch die geplanten Grünflächen zur 
Gebietseingrünung sowie die geplante Straßenbegrünung wird diesem Effekt entgegenge-
wirkt.  
 
Baubedingt ist mit Emissionen durch den Baustellenverkehr und Emissionen im Zuge der 
Herstellung der Baumaterialien zu rechnen.  
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Insgesamt sind keine bedeutenden Auswirkungen auf die geländeklimatischen Gegebenhei-
ten bzw. das örtliche Klima zu erwarten. In den angrenzenden Baugebieten können gering-
fügige kleinklimatisch wirksame Veränderungen durch den verringerten Kaltluftabfluss erwar-
tet werden. 
 
Luft 
 
Mit der Realisierung des Vorhabens ist keine relevante Zunahme von Schadstoffemissionen 
zu erwarten. Die Ein- bzw. Durchgrünungsstrukturen haben eine positive Wirkung auf die 
Luftreinheit. Emissionen sind baubedingt durch den Baustellenverkehr im Zuge der Herstel-
lung der Baumaterialien zu erwarten.  
 
Auswirkungen auf den Klimawandel 
Pauschal lässt sich sagen, dass durch Siedlungsnutzungen sowie industrielle oder gewerbli-
che Nutzungen klimarelevante Gase ausgestoßen werden. Auch wenn der Anteil dieser Sek-
toren an der weltweiten Erzeugung klimarelevanter Gase eher gering ist, haben auch diese 
Nutzungen einen Einfluss auf den Ausstoß klimarelevanter Emissionen.  
 
Die Festsetzung eines zusammenhängenden Baufensters ermöglicht jedoch z.B. die Umset-
zung eines zusammenhängenden Gebäudes mit wenigen Außenwänden und somit die Um-
setzung energetisch sinnvoller Bauweisen.  
 
Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels 
Folgen des Klimawandels können u.a. Überflutungen oder Trockenperioden sein. Mit Tro-
ckenperioden ist im Planungsgebiet nicht zu rechnen. Hingegen sind Überflutungen aufgrund 
der Ausweisung eines Teils des Geltungsbereichs als wassersensibler Bereich und zusätz-
lich der Kennzeichnung von überplanten Bereichen als Hochwassergefahrenflächen HQ ext-
rem und HQ100 nicht auszuschließen. In diesem Zusammenhang ist von einer mittleren An-
fälligkeit des Vorhabens auszugehen.  
 
 
Ergebnis 
 
Durch Flächenversiegelung, Überbauung und Emissionen aus Verkehr und Heizanlagen sind 
geringe, lokal begrenzte Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft zu erwarten. 
 
Die bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen des Vorhabens auf das Klima 
und die Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels sind 
insgesamt von geringer Erheblichkeit. 
 

2.3.8 Eingesetzte Techniken und Stoffe 
 
Für die mögliche bauliche Entwicklung innerhalb des Geltungsbereichs der Flächennut-
zungsplanänderung werden nur allgemein anerkannte Techniken und Stoffe angewandt bzw. 
eingesetzt.  
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2.4 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Vermei dung, Verhinderung und 
Verringerung sowie zum Ausgleich von erheblichen na chteiligen Umweltaus-
wirkungen 

 
Nachfolgend werden die Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung von 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen beschrieben. Diese Maßnahmen werden bei 
der Beurteilung der erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen berücksichtigt und führen 
in der Zusammenschau mit den möglichen erheblichen Auswirkungen während Bau, Anlage 
und Betrieb des Vorhabens zu einer Gesamtbeurteilung der Erheblichkeit des Eingriffs. 
 
Danach werden die Maßnahmen zum Ausgleich von erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen sowie die Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstat-
ständen32 beschrieben. 
 

2.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Ve rringerung von erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen 

 
Folgende Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung von erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen werden vorgeschlagen: 
 
Schutzgut Lebensräume für Tiere und Pflanzen 
 

• „Im Bezug auf Feldlerchen und Wiesenschafstelzen ist eine ökologische Baubeglei-
tung notwendig, falls der Beginn der Baumaßnahmen auf die Brutzeit (1.März – 
31.Juli) fällt. Das Baufeld ist vor der Freimachung durch die ökologische Baubeglei-
tung auf ein (Brut-) Vorkommen von bodenbrütenden Vogelarten zu kontrollieren. bei 
positivem Nachweis ist der Beginn der Baumaßnahme so lange zu verschieben, bis 
die Jungvögel flügge sind. 

• Im Bezug auf Pirol sowie weitere Brutvögel ist eine Reduzierung der Spiegelwirkung 
an Glasfassaden der geplanten Gebäude erstrebenswert. 

• In Bezug auf Turmfalken ist der Abbau der Hopfenanlage im Zeitraum außerhalb der 
Brutzeit (30.09.-28.02.) zu legen, falls Neststandorte vorhanden sind. 

• Eine ökologische Baubegleitung ist erforderlich, falls die Hopfenanlage während der 
Brutzeit abgebaut werden soll. Dies dient der Sicherstellung von Neststandorten wäh-
rend der Brutzeit, um Tötungs- oder Verletzungsrisiken auszuschließen.“33 

 
Im Rahmen eines nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens sind konkrete Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verringerung festzusetzen, welche die negativen Auswirkungen durch den 
Bebauungsplan auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen reduzieren. 
 
Schutzgut Biologische Vielfalt 
 
Die in Bezug auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere getroffenen Vermeidungs- und Verrin-
gerungsmaßnahmen wirken gleichermaßen auf das Schutzgut biologische Vielfalt. Die Er-
weiterung und Schaffung von Vegetationsstrukturen kann zur biologischen Vielfalt im Bereich 
der Flora beitragen, wodurch gleichzeitig Lebensräume für Tiere geschaffen werden. Diese 
können dann wiederum zum Erhalt der biologischen Vielfalt hinsichtlich der Tierwelt beitra-

 
32 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, Ausweisung des Gewerbegebiets Rohrbach 2, Gemeinde Rohrbach, Dominik Meyer 

& Wieland Feuerabendt, Freising [Stand 18.09.2018] 
33 Maßnahmen zur Vermeidung, Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, Ausweisung des Gewerbegebiets Rohrbach 2, Ge-

meinde Rohrbach, Dominik Meyer & Wieland Feuerabendt, Freising [Stand 18.09.2018] 
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gen. Hierzu ist in den nachfolgenden Bauleitplanverfahren eine strukturierte Durchmischung 
der geplanten Grünflächen mit heimischen Arten festzusetzen.   
 
Schutzgut Boden 
 
Im Rahmen eines nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens sind weitere konkrete Maßnah-
men zur Vermeidung und Verringerung festzusetzen, welche die negativen Auswirkungen 
durch den Bebauungsplan auf das Schutzgut Boden reduzieren 
 
Schutzgut Fläche 
 
Die in Bezug auf das Schutzgut Boden getroffenen Vermeidungs- und Verringerungsmaß-
nahmen wirken gleichermaßen auf das Schutzgut Fläche.  
Im Rahmen eines nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens sind konkrete Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verringerung festzusetzen, welche die negativen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Fläche reduzieren. 
 
Schutzgut Wasser 
 
Im Rahmen des nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens sind zudem konkrete Maßnah-
men zur Vermeidung und Verringerung festzusetzen, die die negativen Auswirkungen auf 
das Schutzgut Wasser reduzieren. 
 
Schutzgut Klima und Luft 
 

• Festsetzungen von Gehölzpflanzungen und Grünflächen zur Ortsrandeingrünung und 
Durchgrünung des Geländes 

 
Im Rahmen eines nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens sind konkrete Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verringerung festzuzusetzen, die die negativen Auswirkungen des Vorha-
bens auf das Schutzgut Klima und Luft reduzieren.  
 
Schutzgut Landschaftsbild 
 

• Einbindung des Gebietes in die Landschaft durch Festsetzung von Einzelbaum- und 
Strauchpflanzungen (Ortsrandeingrünung und Durchgrünung des Geländes) 

 
Die vorgesehene Ein- und Durchgrünung des Baugebiets sichert den neuen Aufbau eines 
begrünten Ortsrandes. Weitere Durchgrünungsfestsetzungen mindern die landschaftlichen 
Auswirkungen des Neubaugebietes. 
 
Im Rahmen eines nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens sind konkrete Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verringerung festzusetzen, welche die negativen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Landschaftsbild reduzieren. 
 
Schutzgut Mensch und Gesundheit 
 
Die vorgesehene Eingrünung der Gewerbefläche sichert den neuen Aufbau eines begrünten 
Ortsrandes. Weitere grünordnerische Festsetzungen mindern die landschaftlichen Auswir-
kungen der Neubaugebiete. 
Durch die geplanten Baugebiete bleiben die Anschlüsse an bestehende Wegesysteme erhal-
ten und werden ergänzt. Durch die mehrfache Anbindung der Gebietserschließungen an das 
bestehende Straßen- und Wegenetz wird die Möglichkeit für Rundwege erweitert. Für in der 
freien Landschaft Erholungssuchenden rückt der Ortsrand weiter nach draußen, so dass sich 
die ortsnahen Erholungsmöglichkeiten in der freien Landschaft leicht verschlechtern.  
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Im Rahmen eines nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens sind weitere konkrete Maßnah-
men zur Vermeidung und Verringerung festzusetzen, die die negativen Auswirkungen auf 
das Schutzgut Mensch & Gesundheit reduzieren. 
 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
Im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren sind konkrete Maßnahmen zur Vermeidung und 
Verringerung festzusetzen, welche die negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- 
und Sachgüter reduzieren. So ist beispielsweise zu prüfen, ob eine konservatorische Über-
deckung von Teilbereichen des Bodendenkmals möglich ist.  
 

2.4.2 Übersicht über die Eingriffserheblichkeit unt er Berücksichtigung der Maßnah-
men zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung v on erheblichen nachtei-
ligen Umweltauswirkungen 

 
Die Zusammenschau der möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau-, Anlage-
und Betriebsphase bei Durchführung des Vorhabens und der geplanten Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verhinderung und Verringerung von erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen führt zu folgender Übersicht über die Erheblichkeit der geplanten Eingriffe:  
 
Tabelle 1: Übersicht über die Eingriffserheblichkeit 
 

 
Schutzgut 

 
Baubedingte 

Auswirkungen  

 
Anlagebedingte 
Auswirkungen  

 
Betriebsbedingte 

Auswirkungen  
    

Pflanzen und Tiere mittel mittel gering 

Biologische Vielfalt mittel mittel gering 

Boden mittel mittel gering 

Fläche mittel mittel gering 

Wasser mittel mittel gering 

Klima und Luft gering gering gering 

Mensch und 
Gesundheit gering gering gering 

Landschaftsbild gering gering gering 

Kultur- und Sachgüter nicht betroffen nicht betroffen nicht betroffen 

 
Aufgrund der Lage und Größe des Planungsgebietes sowie seiner naturräumlichen Bedeu-
tung ist insgesamt von einer geringen bis mittleren Eingriffserheblichkeit auf die Schutzgüter 
auszugehen. Durch die Vermeidungs-, Verhinderungs-, Verringerungs- und nachfolgend ge-
nannten Ausgleichsmaßnahmen im weiteren Bauleitplanverfahren können die Auswirkungen 
jedoch so gering wie möglich gehalten werden.  
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Aufgrund der Lage des Planungsgebietes sowie seiner naturräumlichen Bedeutung ist ins-
gesamt von einer geringen Eingriffserheblichkeit auf die Schutzgüter auszugehen. Auf keines 
der Schutzgüter sind bau-, anlage- oder betriebsbedingte Auswirkungen mit einer hohen Er-
heblichkeit zu erwarten.  
 

2.4.3 Maßnahmen zum Ausgleich von erheblichen nacht eiligen Umweltauswirkungen 
 
Nach § 1a BauGB ist für notwendige Eingriffe in Natur und Landschaft die naturschutzrecht-
liche Eingriffsregelung anzuwenden. Eine Ausgleichsbilanzierung ist daher erforderlich. 
 
Eine Zuordnung entsprechender Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen, die Berech-
nung der Ausgleichsflächen sowie die Detaillierung der Ausgleichsmaßnahmen erfolgt im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung auf Basis der Eingriffsregelung in der Bauleitpla-
nung „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ (ergänzte Fassung) des Staatsministeri-
ums für Landesentwicklung und Umweltfragen (StMLU). 
 

2.5 Alternative Planungsmöglichkeiten 
 
Freie Gewerbeflächen mit Baurecht im Innenbereich oder im Umgriff von bestehenden Be-
bauungsplänen, vor allem auch in der gegenständlichen Größenordnung sind im Gemeinde-
gebiet Rohrbachs nicht vorhanden (z.B. freie GE-Fläche im Baugebiet BP Nr. 29 „Burgstaller 
Straße“ – Fl. Nr. 1057/7 - hat eine Größe von 0,22 ha, freie GE-Fläche im Bau-gebiet BP Nr. 
16 „Am Bahnhof“ – Fl. Nr. 1050/23 - hat eine Größe von 0,23 ha). 
 
Auch vorhandene Gewerbeflächen, in unmittelbarem Umfeld auf dem Gemeindegebiet des 
Marktes Wolnzach gelegen, sind nicht ausreichend groß oder nicht verfügbar. Die freien 
Gewerbegrundstücke (Fl.Nrn. 144, 144/1 und 146) im Baugebiet BP Nr. 70 „Burgstaller Stra-
ße bei Rohrbach“, unmittelbar angrenzend an den BP Nr. 29 gelegen, haben zusammen nur 
eine Bauflächengröße rund 2,0 ha. Unmittelbar angrenzende Flächen im unbeplanten Au-
ßenbereich (Fl.Nr. 143) befinden sich im Privatbesitz – eine Bereitschaft zur Veräußerung 
und bauplanungsrechtlichen Vergrößerung des Gewerbegebiets ist nicht gegeben.  
 
Auch die freien GE-Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet der Gemeinde Rohr-
bach/des Marktes Wolnzach - BP „Gewerbegebiet Bruckbach – 1. Bauabschnitt“ sind nicht 
ausreichend groß oder nicht verfügbar. So sind zum Beispiel drei freie Grundstücke (Fl. Nrn. 
279/4, 281/1 und 282/7) mit zusammen ca. 2,0 ha Bauflächen in Nordwesten des Gewerbe-
gebiets nicht ausreichend groß für die Betriebsverlagerung der Fa. Kempf. Die noch unbe-
baute Fl. Nr. 279 hat zwar eine Größe von rund 5,2 ha, befindet sich aber im Privatbesitz. 
Eine Bereitschaft zur Veräußerung ist nicht gegeben.  
Auch die angedachte Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets „Bruckbach“ in ei-
nem 2. Bauabschnitt nach Norden Richtung Straßhöfe hin scheitert an der fehlenden Flä-
chenverfügbarkeit.  
 
Weitere Planungsalternativen im Gemeindegebiet Rohrbach kommen aufgrund der betriebli-
chen Anforderungen (u.a. Bauflächengröße mindestens 6-7 ha, gleichmäßiger Flächenzu-
schnitt, keine zu starke Topographie, Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz, Nähe 
zum ÖPNV-Anschluss), ortsplanerischen Anforderungen (u.a. Anbindung an das überörtliche 
Verkehrsnetz – ohne Durchfahrung von Innerortslagen und Wohngebieten, keine direkte 
Nachbarschaft zu Wohnnutzungen, Nähe zum ÖPNV-Anschluss) sowie fachplanerischen 
Anforderungen (z.B. Anbindung an bestehende Siedlungseinheiten, keine Betroffenheit von 
Schutzgebieten wie Überschwemmungs-, Wasserschutz-, Landschafts- oder Naturschutzge-
bieten u.ä.) nicht in Betracht. 
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2.6 Maßnahmen zum Ausgleich von erheblichen nachtei ligen Umweltauswirkungen 
im Sinne von schweren Unfällen und Katastrophen 

 
Sowohl vorhabenexterne Ereignisse, die auf den Geltungsbereich einwirken, als auch Ereig-
nisse, die vom Vorhaben selbst hervorgerufen werden können, werden im Rahmen der Risi-
koabschätzung berücksichtigt.  
 
Aufgrund der Tatsache, dass der gesamte Geltungsbereich als wassersensibler Bereich 
ausgewiesen ist, ist mit Überschwemmungen der Flächen innerhalb des Planungsgebietes 
zu rechnen.  
 
Insgesamt betrachtet ist kein erhöhtes Risiko gegenüber Unfällen oder Katastrophen er-
kennbar. Das Vorhaben liegt außerhalb von Überschwemmungsgebieten sowie eines Ext-
remhochwasserereignisses (HQ-extrem). 
 
 

3 Beschreibung der Methodik der Umweltprüfung sowie  Hinweise auf Schwierig-
keiten bei der Zusammenstellung der Angaben 
 

3.1 Räumliche und inhaltliche Abgrenzung 
 
Da keine großräumigen und weiterreichenden Umweltauswirkungen erwartet werden, wurde 
der räumliche und inhaltliche Untersuchungsbereich auf das direkte Umfeld des Planungs-
gebietes beschränkt. Lediglich beim Schutzgut Landschaftsbild wurde auf weiterreichende 
Wirkungszusammenhänge geachtet.  
 

3.2 Angewandte Untersuchungsmethoden und Hinweise a uf Schwierigkeiten und 
Kenntnislücken 

 
Es wurden zwei Ortsbegehungen am 25.09.2018 und 20.12.2018 zur Einschätzung des na-
turschutzfachlichen Potentials der Fläche durchgeführt.  
 
Es liegt die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)34 zum Gewerbegebiet „Rohrbach - 
Ost“ vor. Weiterreichende Bestandserhebungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht 
erforderlich. 
 
Des Weiteren wurden folgende Gutachten erstellt: 
Geotechnischer Bericht, Gutachterliche Stellungnahme zu Altlasten, Kampfmittelvorerkun-
dung, Schalltechnische Untersuchung  
 
Weiterreichende Bestandserhebungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforder-
lich.  
 
Laut § 35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG ist bei Plänen und Programmen, die in Anlage 5 Nr. 1 UVPG 
aufgeführt sind, eine strategische Umweltprüfung durchzuführen. Gemäß Anlage 5 Nr. 1.8 
UVPG ist für Bauleitplanungen nach den §§ 6 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) dem-
nach eine obligatorische strategische Umweltprüfung durchzuführen. Diese Prüfung ist Be-

 
34 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, Ausweisung des Gewerbegebiets Rohrbach 2, Dominik Meier & Wieland Feuer-

abendt, Freising [Stand 18.09.2018] 
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standteil des Umweltberichtes zum vorliegenden Bebauungsplan (vgl. § 50 UVPG). Nach 
Absatz 1 Satz 1 wird die Umweltverträglichkeitsprüfung einschließlich der Vorprüfung als 
Umweltprüfung nach dem BauGB durchgeführt, wobei nach Satz 2 im Falle der Durchfüh-
rung einer solchen Umweltprüfung eine nach dem UVPG vorgeschriebene Vorprüfung ent-
fällt.  
Somit sind die Auswirkungen auf die Umwelt durch den Umweltbericht auch im Sinne der 
UVPG ausreichend betrachtet.  
 
Für die Beurteilung der Eingriffsregelung wurde der Bayerische Leitfaden zur Eingriffsrege-
lung in der Bauleitplanung (Stand: Januar 2003) verwendet. Die Beurteilung der Umweltaus-
wirkungen erfolgt verbal-argumentativ in drei Stufen: geringe, mittlere und hohe Erheblich-
keit.  
 
Es werden vorhandene, der Öffentlichkeit zugängliche Daten der Angebote des Bayerischen 
Landesamts für Umweltschutz ausgewertet. Zur Ermittlung der Betroffenheit geschützter 
Tier- und Pflanzenarten wird die amtliche Biotopkartierung Bayern, das Arten- und Bio-
topschutzprogramm (ABSP) des Landkreises Pfaffenhofen a. d. Ilm (Juni 2003) sowie die Ar-
tenschutzkartierung Bayern (ASK) im Untersuchungsgebiet des TK25-Blattes „7335 Geisen-
feld“ (Stand: 03.02.2017) ausgewertet. 
 
 

4 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umwelta uswirkungen 
 
Gemäß § 4c BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, die erheblichen Umweltauswirkungen, 
die aufgrund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen, um insbesonde-
re unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu 
sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.  
 
Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanungen soll auf eventuell geänderte Bedingungen im 
Planungsgebiet geachtet werden. Die Umsetzung der im Umweltbericht zum Bebauungsplan 
vorgeschlagenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen soll in diesem Zusammen-
hang nachverfolgt werden. Die Kontrolle der Ausführung, Pflege und Entwicklung von Aus-
gleichsflächen ist im Zuge der Bebauungsplanaufstellungen festzusetzen.  
 
 

5 Zusammenfassung 
 
Die Umsetzung der vorliegenden Planung hat den Verlust von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen zur Folge, die insgesamt betrachtet geringe Bedeutung für den Naturhaushalt ha-
ben. Der Umfang der erforderlichen Gehölzfällungen ist auf Ebene der Flächennutzungspla-
nung nicht quantifizierbar.  
 
Die Bebauung führt zu einer dauerhaften Versiegelung von Flächen. Boden und Wasser-
haushalt werden dadurch beeinträchtigt und Lebensraum für Tiere und Pflanzen geht verlo-
ren. Die geplanten Verkehrsflächen und baulichen Anlagen führen zu einer Veränderung des 
Orts- und Landschaftsbildes.  
 
Im Rahmen der Bebauungsplanung kann durch Festsetzungen der Eingriff so gering wie 
möglich gehalten werden und durch konfliktvermeidende Maßnahmen sowie die Anlage ge-
eigneter Ausgleichsflächen die Gesamtsituation von Natur und Landschaft erhalten bleiben. 
 
Durch die Planung sind – zusammenfassend betrachtet – keine erheblich nachteiligen Um-
weltauswirkungen zu erwarten.  
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6 Quellenverzeichnis 
 
AM Online Projekts – Alexander Merkel: Klimadiagramm für Rohrbach, nach: www.climate-

data.org 

Bayerischen Landesamts für Umweltschutz: Informationsdienst Überschwemmungsgefähr-
dete Gebiete 

Bayerisches Landesamt für Umwelt: Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern, ABSP Land-
kreis Pfaffenhofen a. d. Ilm [Stand: Juni 2003] 

Bayerisches Landesamt für Umwelt: Artenschutzkartierung Bayern, TK 7335 Geisenfeld 

Bayerisches Landesamt für Umwelt: Biotopkartierung Bayern (Flachland) nach: fis-
nat.bayern.de/finweb/ 

Bayerisches Landesamt für Umwelt: Bodenkarte (1 : 200.000), nach 
www.umweltatlas.bayern.de 

Bayerisches Landesamt für Umwelt: Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000 (dHK100), 
Geowissenschaftliche Landesaufnahme in der Planungsregion 10 Ingolstadt, nach: 
www.umweltatlas.bayern.de  

Bayerisches Landesamt für Umwelt: Hydrogeologische Karte 1 - 500.000, Klassifikation der 
Hydrogeologischen Einheiten, nach www.umweltatlas.bayern.de [Stand: 30.01.2019] 

Bayerisches Landesamt für Umwelt: Moorbodenkarten 1 : 25.000, nach 
www.umweltatlas.bayern.de/  

Bayerisches Landesamt für Umwelt: potentielle natürliche Vegetation; nach: fis-
nat.bayern.de/finweb/  

Bayerisches Landesamt für Umwelt: Trinkwasserschutzgebiete, nach 
www.umweltatlas.bayern.de  

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat: Boden-
schätzung; nach  www.geoportal.bayern.de /bayernatlas/plus  

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat: Landes-
entwicklungsprogramm Bayern [Stand: 22.08.2013] 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat: Lärm, 
nach www.geoportal.bayern.de/bayernatlas/plus  

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Waldfunktions-
plan für die Region Ingolstadt [Entwurfsstand: 10.08.2015] 

Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr: Bayerisches Straßeninforma-
tionssystem (BAYSIS), https://www.baysis.bayern.de/webgis/synserver?project=web-
gis 

Bundesamt für Naturschutz: Biologische Vielfalt; nach https://www.bfn.de/themen/ biologi-
sche-vielfalt/daten-und-fakten.html 

D. Meyer & W. Feuerabendt: Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, Ausweisung des Ge-
werbegebiets Rohrbach 2, Gemeinde Rohrbach, Freising [Stand 18.09.2018] 

Planungsverband Region Ingolstadt: Regionalplan Ingolstadt; [inkl. 27. Fortschreibung vom 
27.11.2015] 

 


